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Das Sachenrecht ist eines der schwierigsten und zugleich examenswichtigsten Gebiete des Zivilrechts.

Das Skript bietet eine verständliche und umfassende Darstellung des Mobiliarsachenrechts einschließlich 

seiner Institute zur Kreditsicherung und der für alle Sachen geltenden Normen zum Besitz und zum Eigen-

tümer-Besitzer-Verhältnis. Es enthält zahlreiche Aufbauschemata, Übersichten, Aufbau- und Fehler-

hinweise sowie – neben zahlreichen Beispielsfällen – 32 klausurtypische Fälle in gutachtlicher Lösung.

Das vermittelte Wissen ist Basis für die Erarbeitung des Immobiliarsachenrechts mittels des AS-Skripts 

Sachenrecht 2.

Inhalt:

  Besitz

  Eigentum an beweglichen Sachen

– Erwerb vom Berechtigten

– Erwerb vom Nichtberechtigten

– Gesetzlicher Erwerb

  Sicherungseigentum (Kreditsicherung)

  Anwartschaftsrecht und Eigentumsvorbehalt

  Pfandrecht (Kreditsicherung)

 Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Auch die Neuauflage wurde um aktuelle Rechtspre-
chung ergänzt. Schwerpunkt waren erneut Judikate  zur 

Bösgläubigkeit, zum Abhandenkommen und zu den 

besitzrechtlichen Verhältnissen beim Erwerb eines 

Pkw vom Nichtberechtigten.

Sie erhalten die Karteikarten Sachenrecht 

zu einem vergünstigten Preis, wenn Sie sie 

zusammen mit diesem Skript erwerben.
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Alpmann Schmidt

Sachenrecht
Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten

In welchem Fall bleibt der Hersteller nach 
Übergabe an den Käufer Eigentümer 
sog. „Pfandfl aschen“?

   Bei Einheitsfl aschen ohne Aufdruck 
des Herstellers

   Bei Individualfl aschen

   Bei Einheitsfl aschen mit kosten-
deckend ausgestaltetem „Pfand“

Bei Individualfl aschen, die dauerhaft so 
gekennzeichnet sind, dass sie sich von 
Flaschen anderer Hersteller unterschei-
den und eindeutig als Eigentum eines 
bestimmten Herstellers erkennbar sind, 
bleibt der Hersteller Eigentümer der 
Flaschen (teilweise wird gutgläubiger 
Erwerb durch den Endverbraucher 
angenommen).
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 Rechtsgeschäft, d.h. keine Anwendbarkeit der §§ 932 ff. beim gesetzlichen Erwerb (☞§§ 1922, 937 ff.,
946 ff., 953 ff.  37–43) oder beim Erwerb kraft Hoheitsaktes (☞§ 817 II ZPO; § 55 I u. II ZVG,  44)

 Darüber hinaus Verkehrsgeschäft, d.h. keine Anwendbarkeit der §§ 932 ff. bei wirtschaftlicher Personen iden -
tität auf Veräußerer- u. Er wer berseite sowie bei vorweggenommener Erbfolge/Erbauseinandersetzung

Verkehrsgeschäfte als Unterfall des Rechtsgeschäfts

Überblick über die Rechtsscheinstatbestände der §§ 932 ff.

Erwerbstatbestand Rechtsscheinstatbestand Träger des Rechtsscheins
Übergabe, § 929 S. 1 § 932 I 1 Übergabe i.S.d. § 929 S. 1 ( 20 f.)

reicht als Rechtsscheins träger aus.
Übereignung kurzer Hand, § 929 S. 2 § 932 I 2 Erwerber muss Besitz vom Ver äußerer,

also durch eine Übergabe vor der
Eini gung erlangt haben.

Besitzkonstitut, § 930 § 933 Erwerber muss die Sache vom Ver -
äußerer durch Übergabe erhalten.

Abtretung, wenn Veräußerer mittel -
barer Besitzer war, § 931

§ 934 Var. 1 Abtretung des Anspruchs; wahrer
Eigen tümer darf aber nicht besitzen,
§ 936 III analog.

Abtretung, wenn Veräußerer nicht
mittelbarer Besitzer war, § 931

§ 934 Var. 2 Erwerber muss (mittelbaren oder un -
mittelbaren) Be sitz vom Dritten er -
langen. !  Abtretung nicht erforderlich.

Erwerb beweglicher Sachen vom Nichtberechtigten (2)
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Überzeugt Euch selbst 

Wir heißen Euch 

als Probehörer willkommen!

Examensvorbereitung
ist Vertrauenssache

– uns vertraut man seit 1956

Weitere Informationen unter
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oder in unseren Kursen vor Ort!
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  Überall lernen, im Browser oder in der App, auch offl ine

  Frage-Antwort-Modus (Freitext und Multiple-Choice)

 Vorhandene eCards ergänzen und eigene hinzufügen

  Wissenschaftlich erprobtes Wiedervorlagesystem

Die eCards passend zu diesem Skript fi ndet Ihr hier: 

www.repetico.de/alpmann-schmidt

powered by

Passend zu jedem S-Skript!

eCards

Karteikarten
Passend zu jedem S-Skript!
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 Komprimierte Darstellung des prüfungsrelevanten Stoffs

  Übersichten, Schaubilder und Schemata ermöglichen 

das schnelle Erfassen, Verstehen und Wiederholen 

des Rechtsgebiets
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Überblick Einleitung
Überblick
1Das Sachenrecht ist umfassend und zusammenhängend in den §§ 854–12961 geregelt.

Nur Regelungen zu der Frage, was eine „Sache“ i.S.d. BGB ist, finden sich im Allgemeinen
Teil (§§ 90–100), weil dieser Begriff für alle Rechtsgebiete des BGB gleichermaßen gilt.

2n In diesem Band werden das Entstehen der Rechte sowie die Rechtsänderung an be-
weglichen Sachen behandelt.

n Im AS-Skript Sachenrecht 2 (2024) sind das Entstehen der Grundstücksrechte so-
wie die Rechtsänderung an diesen Rechten dargestellt.

n Außerdem gibt es Vorschriften, die für alle Sachen – bewegliche Sachen und Grund-
stücke – gelten. In diesem Band werden dargestellt der Besitz einschließlich der
Selbsthilferechte des Besitzers und der Besitzschutzansprüche und das Eigentümer-
Besitzer-Verhältnis (EBV). Wegen der praktisch größeren Bedeutung im Grund-
stücksrecht wird der negatorische Eigentumsschutz aus § 1004 ausführlich im AS-
Skript Sachenrecht 2 (2024) behandelt.

Die Darstellung des Sachenrechts im Überblick:

I. Sachen
3Sachen i.S.d. BGB sind gemäß § 90 körperliche Gegenstände, also alles, was sinnlich

wahrnehmbar und räumlich abgegrenzt ist. 

n Nicht zu den Sachen gehören elektrischer Strom und fließendes Wasser, da es an ei-
ner festen Begrenzung fehlt. Auch geistige Werke und Rechte, z.B. Forderungen,
sind keine Sachen.

n Tiere sind keine Sachen, die für Sachen geltenden Vorschriften werden auf sie jedoch
entsprechend angewandt, § 90a.

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB. 

Die Regelungen des Sachenrechts

Recht der beweglichen Sachen und allgemeine Lehren – Band 1

Grundstücksrecht und negatorischer Eigentumsschutz – Band 2

Besitz

(1.Teil)

Erwerb des
Eigentums

vom
Berechtigten

(2.Teil)

Erwerb des
Eigentums
vom Nicht -

berechtigten

(3.Teil)

Erwerb des
Eigentums

durch Gesetz
oder

Hoheitsakt

(4.Teil)

Sicherungs -
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(5.Teil)

Anwart -
schaftsrecht

und
Eigentums -
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und Rechten
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(6.Teil)
1



Übergabesurrogate gemäß §§ 929 S. 2, 930, 931 2. Abschnitt
tern müssen allerdings ihren Willen, den bisherigen Eigenbesitz in Fremdbesitz umzuwandeln, nach au-
ßen hin erkennbar machen. Dies kann z.B. durch eine schriftliche Vereinbarung geschehen.

C. Ersatz der Übergabe durch Abtretung des Herausgabeanspruchs, 
§ 931

160Ist ein Dritter unmittelbarer oder mittelbarer Besitzer der Sache und steht dem Ver-
äußerer ein Herausgabeanspruch gegen den Dritten zu, kann er die Sache an den Er-
werber übereignen, indem er sich mit dem Erwerber über den Eigentumsübergang ei-
nigt und an ihn den Herausgabeanspruch gegen den Dritten gemäß § 398 abtritt.

§ 931 dient vor allem der Vereinfachung. Sachen im Besitz dritter Personen sollen ohne unnötiges Hin-
und Hergeben übereignet werden können. Außerdem soll eine Übereignung ermöglicht werden, wenn
der Dritte die Sache im Augenblick noch nicht herauszugeben braucht (z.B., weil er sie vom Veräußerer
für bestimmte Zeit gemietet hat) oder wo er freiwillig nicht zur Herausgabe bereit ist.

Welcher Herausgabeanspruch dem Erwerber abgetreten werden muss, richtet sich
nach dem besitzrechtlichen Verhältnis zwischen Veräußerer und Drittem. Es ist zu unter-
scheiden:

n Ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer, kann die Übergabe durch die Abtretung
des Herausgabeanspruchs erfolgen. Dabei genügt nach heute fast einhelliger An-
sicht die Abtretung des aus dem Besitzmittlungsverhältnis folgenden Anspruchs.183

n Ist der Veräußerer nicht mittelbarer Besitzer, hat er aber gegen den besitzenden
Dritten einen sonstigen Herausgabeanspruch, ist dieser Anspruch abzutreten. In Be-
tracht kommen Ansprüche aus §§ 812 ff.,184 823,185 aber auch aus §§ 861 ff., 1007,
687 Abs. 2, 681 S. 2, 667.

n Ist der Veräußerer nicht mittelbarer Besitzer und ist auch kein Anspruch aus § 812
oder § 823 etc. gegeben, sondern hat der Veräußerer gegen den Dritten nur den
Anspruch aus § 985, ist umstritten, ob dieser Herausgabeanspruch aus § 985 abge-
treten werden kann oder ob hier die bloße Einigung genügt.

Nach heute h.M. genügt die bloße Einigung, da der Anspruch aus § 985 grundsätzlich
untrennbar mit dem Eigentum verbunden sei. Der Anspruch aus § 985 folge dem Ei-
gentum und nicht umgekehrt und könne daher nicht abgetreten werden.186

Aufbauschema: Übereignung nach § 931

I. Einigung über den Eigentumsübergang

II. Übergabesurrogat § 931

1. Dritter ist im Besitz der Sache

2. Veräußerer tritt Herausgabeanspruch gegen Dritten an Erwerber ab, § 398

III. Berechtigung des Veräußerers

183 BGH NJW 1959, 1536 f.; Grüneberg/Herrler § 931 Rn. 3.
184 Grüneberg/Herrler § 931 Rn. 3.
185 Grüneberg/Herrler § 931 Rn. 3.
186 Vgl. z.B. BGH NJW 1959, 1536 f.; WM 1964, 426, 427; Grüneberg/Herrler § 931 Rn. 3.
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2. Teil
Bei einem gutgläubigen Eigentumserwerb nach §§ 929, 931, 934 Var. 2 reicht – anders als
beim Erwerb vom Berechtigten – sogar ein nur behaupteter Herausgabeanspruch.187 An-
dernfalls wäre ein gutgläubiger Erwerb in diesem Fall gar nicht möglich (s. dazu ausführlich
unten Rn. 204). Schon bei der Prüfung des § 931 sollte man in der Klausur daher stets beden-
ken, ob ein gutgläubiger Erwerb nach § 934 in Betracht kommt: Ansonsten läuft man Gefahr,
die Prüfung mangels tatsächlich bestehenden Herausgabeanspruchs schon auf der Ebene
„Übergabe“ bzw. „Übergabesurrogat“ abzubrechen und einen etwaigen gutgläubigen Er-
werb gar nicht mehr zu prüfen.

Der besitzende Dritte wird durch die §§ 404 ff. und durch § 986 Abs. 2 geschützt:

n Tritt der Veräußerer einen Herausgabeanspruch aus einem Besitzmittlungsverhältnis
oder einen anderen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch an den Erwerber ab,
kann der Dritte dem Erwerber nach § 404 diejenigen Einwendungen entgegenhal-
ten, die dem früheren Eigentümer gegenüber bestanden.

n Dieser Schutz versagt aber gegenüber dem Anspruch aus § 985: Da dieser in der Per-
son des neuen Eigentümers neu entsteht, besteht kein Schutz aus § 404. In dieser
Situation greift § 986 Abs. 2 ein, der Einwendungen aus der Rechtsbeziehung zum
bisherigen Eigentümer auch gegenüber dem neu entstandenen Eigentumsheraus-
gabeanspruch zulässt.

I. Ein Herausgabeanspruch des K gegen D kann sich aus §§ 604, 398 ergeben.
1. E und K haben sich über die Abtretung eines Herausgabeanspruchs aus Leihe geeinigt.
2. Als Verleiher war E auch Forderungsinhaber und daher zur Abtretung des Anspruchs aus § 604 be-
rechtigt.
3. D stand gegenüber E jedoch eine Einwendung aus dem Sicherungsvertrag zu. Danach besteht eine
Verpflichtung des Sicherungsgebers zur Herausgabe des Sicherungsgegenstandes erst bei Eintritt des
Sicherungsfalles. Gemäß § 404 kann D diese Einwendung auch gegenüber dem Erwerber K geltend ma-
chen, sodass ein Anspruch aus §§ 604, 398 ausscheidet.
II. Ein Herausgabeanspruch des K gegen D kann sich jedoch aus § 985 ergeben.
1. E und K haben sich über den Eigentumsübergang geeinigt, E hat K seinen Herausgabeanspruch aus
§ 604 abgetreten und E war als Eigentümer auch zur Verfügung berechtigt, sodass das Eigentum an der
Maschine gemäß §§ 929 S. 1, 931 auf K übergegangen ist.
2. D ist unmittelbarer Besitzer der Maschine, § 854 Abs. 1.
3. Ein dingliches Besitzrecht steht D an der Maschine nicht zu. Ein obligatorisches Besitzrecht stand D
aus der Sicherungsabrede allerdings gegenüber E zu. Dieses Besitzrecht kann er K jedoch nicht nach
§ 404 entgegenhalten, da E ja nicht den Anspruch aus § 985, sondern den Anspruch aus § 604 abgetre-
ten hat. Der Herausgabeanspruch aus § 985 ist im Moment der Übereignung in der Person des K viel-
mehr neu entstanden. In diesem Fall greift allerdings § 986 Abs. 2 ein. Danach kann D auch gegenüber
dem Anspruch aus § 985 die Einwendungen geltend machen, die ihm gegenüber dem Anspruch aus § 604
zustehen, sodass er die Herausgabe unter Berufung auf die Sicherungsabrede zu Recht verweigert.188

187 BGH NJW 1978, 696, 697; BeckOK/Kindl § 934 Rn. 6.

Beispiel: D hat eine Maschine zur Sicherheit an E übereignet;
zwischen D und E wurde eine Leihe als Besitzkonstitut verein-
bart. E veräußert diese Maschine an K unter Abtretung seines
Herausgabeanspruchs aus der Leihe. Als K von D Herausgabe
der Maschine verlangt, beruft sich dieser darauf, dass der Si-
cherungsfall nicht eingetreten sei.

188 Vgl. Staudinger/Thole § 986 Rn. 54.

§§ 929, 930,
§§ 598 ff.D E

K

§§ 929, 931



Übergabesurrogate gemäß §§ 929 S. 2, 930, 931 2. Abschnitt
Bei einer Veräußerung nach § 930 gilt § 986 Abs. 2 analog, da der Besitzer ebenso schutzwür-
dig ist.189

161Ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer der Sache, bestehen drei Möglichkeiten zur
Eigentumsübertragung:

n Wenn der Veräußerer das Besitzmittlungsverhältnis mit dem unmittelbaren Besitzer
beendet und auf seine Veranlassung ein Besitzmittlungsverhältnis zwischen dem Er-
werber und dem unmittelbaren Besitzer vereinbart wird, liegt nach h.M. eine Über-
gabe i.S.d. § 929 S. 1 vor (vgl. oben Rn. 131).

n Der Veräußerer kann das Besitzmittlungsverhältnis mit dem unmittelbaren Besitzer
bestehen lassen und seinerseits ein Besitzmittlungsverhältnis mit dem Erwerber ver-
einbaren. Es wird dann mehrstufiger mittelbarer Besitz begründet. Das Eigentum
wird gemäß §§ 929 S. 1, 930 auf den Erwerber übertragen (vgl. oben Rn. 154).

n Schließlich kann der Veräußerer seinen Herausgabeanspruch aus dem Besitzmitt-
lungsverhältnis an den Erwerber abtreten und damit eine Übereignung nach §§ 929,
931 vornehmen.

I. Es kommt eine Übereignung nach § 929 S. 1 in Betracht.
1. V und K müssen sich über den Eigentumsübergang einigen.
2. Die Übergabe kann dadurch vorgenommen werden, dass V seinen Vertrag mit B auflöst und B an-
weist, mit dem K einen Vertrag über die weitere Aufzucht der Kälber zu schließen.
a) Der Erwerber K erwirbt den mittelbaren Besitz, wenn er den Vertrag mit B schließt.
b) Dieser Besitzerwerb geschieht auf Veranlassung des Veräußerers V.
c) Mit Auflösung des Vertrags zwischen V und B verliert V jeglichen Besitz an den Kälbern. 
d) Einer Übergabe nach § 929 S. 1 steht nicht entgegen, dass B nach wie vor unmittelbarer Besitzer ist.
Nach h.A. setzt die Übergabe keinen Wechsel des unmittelbaren Besitzes voraus (vgl. oben Rn. 131).
II. V kann die Kälber auch gemäß §§ 929 S. 1, 930 übereignen.
1. V ist mittelbarer Besitzer der Kälber. Der Vertrag mit B über die Aufzucht der Kälber ist ein Rechtsver-
hältnis i.S.d. § 868; aus dem Vertrag hat V einen Herausgabeanspruch, und B besitzt mit Fremdbesitzer-
willen.
2. Das gemäß § 930 für den Eigentumserwerb von K erforderliche Besitzmittlungsverhältnis zwischen
V und K kann in der Weise begründet werden, dass V und K ein Rechtsverhältnis i.S.d. § 868 vereinbaren,
aufgrund dessen V für K als Fremdbesitzer besitzt und K gegen V einen Herausgabeanspruch hat. Es
entsteht dann mehrstufiger mittelbarer Besitz, § 871.190

III. Schließlich besteht auch die Möglichkeit der Übereignung nach §§ 929, 931. V muss dafür seinen
Herausgabeanspruch gegen B aus dem Besitzmittlungsverhältnis an K abtreten.191

189 BGHZ 111, 142, 146; Erman/Ebbing § 986 Rn. 34.

Beispiel: V ist Eigentümer einiger Kälber, die er dem Bauern B zur
Aufzucht übergeben hat. V verkauft die Kälber an K. Wie kann V die
Kälber an K übereignen, wenn sie bei B verbleiben sollen?

190 BGH ZIP 1998, 2160; Krüger JuS 1993, 12, 13.
191 BGH ZIP 1998, 2160.

§ 433

§ 
86

8 §§ 929 ff.
V K

B
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2. Teil
3. Abschnitt: Eigentumsübertragung unter Einschaltung eines 
Vertreters

162 Für den Veräußerer und Erwerber können bei der Eigentumsübertragung Vertreter tätig
werden. Dabei ist zu beachten:

n Die rechtsgeschäftliche Einigungserklärung des Vertreters wird gemäß §§ 164 ff.
dem Vertretenen zugerechnet. Die Offenkundigkeit – das Handeln im fremden Na-
men – ist nicht geboten, wenn es dem Veräußerer nicht darauf ankommt, wer das
Eigentum erwirbt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein „Geschäft an den, den es
angeht“ vorliegt.

n Für den Vollzug der Einigung gilt:

n Bei der Übergabe, die eine tatsächliche Änderung der Besitzverhältnisse voraus-
setzt, gelten die §§ 164 ff. nicht, sondern die besitzrechtlichen Regeln der §§ 855
und 868. Der Vertreter wird als Hilfsperson/Geheißperson, als Besitzdiener (§ 855)
oder Besitzmittler (§ 868) tätig.

n Sofern der Besitz gemäß § 854 Abs. 2 durch bloße Einigung übertragen werden
kann oder der Vollzug der Einigung durch Vereinbarung eines Übergabesurrogats
gemäß §§ 930 und 931 erfolgt, gelten für diese rechtsgeschäftlichen Erklärungen
die Regeln der Vertretung.

A. Vertretung des Veräußerers

I.  Offene Vertretung
163 Handelt der Vertreter im Namen und mit Einverständnis des Veräußerers, vollzieht

sich der Eigentumswechsel unmittelbar zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber.

I. Die von den Vertretern P und H abgegebenen Einigungserklärungen wirken für und gegen die Ge-
schäftsherrn, sodass eine Einigung zwischen V und E zustande gekommen ist.
II. Übergabe:
1. E hat als Erwerberin den unmittelbaren Besitz erlangt, als H, der Besitzdiener der E, die tatsächliche
Sachherrschaft ergriff (§ 855).
2. Die Veräußerin V hat den Besitz in Vollziehung der Einigung auf E übertragen, indem ihr Besitzdiener
P mit ihrem Einverständnis die tatsächliche Sachherrschaft auf H übertragen hat.

Bei einer offenen Vertretung kommt es auch nicht darauf an, ob der Vertreter Besitzdiener
oder Besitzmittler des Vertretenen ist: Der Vertretene verliert in jedem Fall seine besitzrecht-
liche Position und solange er mit der Weggabe einverstanden ist, liegt auch eine genügende
„Veranlassung“ der Besitzübertragung vor.

Beispiel: Der Verkäufer P der V-AG verkauft und überträgt
an den Einkäufer H der E-GmbH einen Motor, den H auch in
Empfang nimmt. Ist die E-GmbH Eigentümerin geworden?

§ 433

Übergabe§ 855

Einigung, § 929 S. 1

§ 
85

5

V E

P H



Eigentumsübertragung unter Einschaltung eines Vertreters 3. Abschnitt
164Problematisch ist der Fall, dass der vertretungsberechtigte Vertreter ohne oder gegen
den tatsächlichen Willen des Veräußerers handelt. Eine Einigung kommt wirksam zu-
stande. Der abweichende innere Wille des Veräußerers hat nur für das Innenverhältnis
Bedeutung. Auch die Weggabe durch seinen Vertreter muss sich der Veräußerer jedoch
zurechnen lassen. Der rechtsgeschäftliche Wille umfasst in diesem Fall den tatsächli-
chen Willen.

165E kann das Eigentum nach § 929 S. 1 erworben haben.

I. Eine Einigung zwischen V, vertreten durch H, und E ist wirksam zustande gekommen.
H handelte konkludent im Namen des V. Nach § 56 HGB gilt der Ladenangestellte als
ermächtigt, die gewöhnlichen Geschäfte zu tätigen. Die Veräußerung der im Geschäft
des V vorhandenen Gegenstände stellt ein solches Geschäft dar. Daher hatte H Vertre-
tungsmacht, das Bild zu verkaufen und die Einigungserklärung abzugeben. Die entge-
genstehende Weisung des V hat lediglich im Innenverhältnis V–H Bedeutung.

II. Das Bild müsste E übergeben worden sein. E hat den unmittelbaren Besitz erworben.
Dies müsste auf Veranlassung, d.h. mit Willen des Veräußerers V, geschehen sein. V
selbst hat die Besitzübertragung auf E nicht veranlasst. Er hat den Besitzdiener H nicht
angewiesen, den Besitz auf E zu übertragen; vielmehr hat V den Besitz gegen seinen Wil-
len verloren. Allerdings war H als Ladenangestellter i.S.d. § 56 HGB zur Vertretung des V
bei der Eigentumsübertragung befugt. 

1. Da es sich bei der Übergabe um einen Realakt handelt, sind die Vertretungsregeln
grundsätzlich nicht anwendbar.192

2. Eine Ausnahme ist jedoch zu machen, wenn der Vertreter berechtigt ist, ein Veräuße-
rungsgeschäft zu tätigen, er also Veräußerungsvollmacht hat. In diesem Fall umfasst der
rechtsgeschäftliche Wille den tatsächlichen Willen, sodass derjenige, der zur Veräuße-
rung befugt ist, nicht nur den erforderlichen rechtsgeschäftlichen Willen, sondern auch
den tatsächlichen Willen mit Wirkung für und gegen den Geschäftsherrn äußern kann.193

Demnach muss sich V die willentliche Besitzübertragung des H zurechnen lassen.

Die hier aufgezeigte Problematik wird häufig bei der Frage des Abhandenkommens i.S.d.
§ 935 erörtert.194 Richtigerweise handelt es sich aber in den Fällen, in denen sich der Vertre-

Fall 8: Der Antiquitätenhändler auf Weltreise

Der Antiquitätenhändler V ist im Besitz zweier Bil-
der, die er als Tizian-Kopien gekauft hat. Er hat sei-
nen Ladenangestellten H angewiesen, diese Bilder
nicht zu verkaufen, da er vermutet, dass sie echt
sind. Als sich V auf einer Weltreise befindet, veräu-

ßert H eines der Bilder an E, da H nicht an die Echtheit glaubt, und E einen für eine
Kopie guten Preis bietet. Hat E das Eigentum erworben?

§ 433, § 56 HGB

Einigung, § 56 HGB

Übergabe§ 855
V H E

§ 433, § 56 HGB

Einigung, § 56 HGB

Übergabe§ 855
V H E

192 Grüneberg/Herrler § 929 Rn. 23; OLG Frankfurt NJW-RR 1986, 470.
193 Baur/Stürner § 52 Rn. 39; Staudinger/Gutzeit § 855 Rn. 28.
194 BeckOK/Kindl § 935 Rn. 6.
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Zusammenfassende Übersicht 3. Abschnitt
Eigentumsübertragung gemäß §§ 929–931

Einigung

Inhalt Zustandekommen Einigsein (kein Widerruf)

n Veräußerer muss Eigentums-
übertragungswillen zum 
Ausdruck bringen

n Erwerber muss Eigentums-
erwerbswillen zum Aus-
druck bringen

n Bestimmtheitsgrundsatz:
Nach dem Inhalt der Einigung 
muss feststehen, an welchen 
Sachen sich im Zeitpunkt der 
Vollendung des Rechtser-
werbs der Eigentumswechsel 
vollziehen soll

n Willenserklärungen müssen 
durch Abgabe und Zugang 
wirksam werden, § 130 (Aus-
nahme: § 151)

n Konkludente Einigung mög-
lich

n Stellvertretung möglich, 
§§ 164 ff.

n Bedingte oder befristete Eini-
gung möglich, §§ 158, 163

n Keine Unwirksamkeit
n Keine Form erforderlich
n Geschäftsfähigkeit, 

§§ 104 ff.
n Anfechtung, §§ 119 ff., 

142 Abs. 1
n §§ 134, 138, 139

n Einigung bis zur Übergabe/
Übergabesurrogat frei wider-
ruflich

n Widerruf muss zugehen 
(Willenserklärung)

n Bei Tod/Geschäftsunfähig-
keit: Widerruf durch Erben/ 
gesetzliche Vertreter möglich

Übergabe oder Übergabesurrogate

Übergabe,
§ 929 S. 1

Übereignung kurzer 
Hand, § 929 S. 2

Besitzkonstitut,
 § 930

Abtretung d. Heraus
gabeanspruchs, § 931

n Erwerber oder Ge-
heißperson muss Be-
sitz erlangen (auch 
mittelbarer Besitz 
oder Übergabe an 
Besitzdiener genügt)

n Veräußerer muss 
jede besitzrechtliche 
Position verlieren

n Besitzerwerb auf Ver-
anlassung des Veräu-
ßerers zum Zwecke 
der Eigentumsüber-
tragung

n Erwerber ist bereits 
im Besitz der Sache 
(mittelbar oder 
unmittelbar)

n Veräußerer hat keine 
besitzrechtliche 
Position mehr

n Abgrenzung zur 
Übergabe durch 
§ 854 Abs. 2

n Veräußerer bleibt 
Besitzer

n Erwerber wird mittel-
barer Besitzer (auch 
gesetzliches Besitz-
mittlungsverhältnis 
möglich)

n Auch antizipiertes 
Besitzkonstitut mög-
lich

n Bei In-sich-Geschäft 
Ausführungshand-
lung erforderlich

n Veräußerer ist mittel-
barer Besitzer: Abtre-
tung des Heraus-
gabeanspruchs aus 
dem Besitzmitt-
lungsverhältnis

n Veräußerer hat keinen 
Besitz: Abtretung ei-
nes sonstigen He-
rausgabeanspruchs 
(§§ 812, 823) oder 
– sofern nur An-
spruch aus § 985 – 
bloße Einigung

Berechtigung des Veräußerers

Eigentümer Nichteigentümer

Grundsätzlich (+), es sei denn
n behördliches oder gesetzliches Verfügungs-

verbot, §§ 135, 136
n gesetzliche Verfügungsbeschränkungen

Grundsätzlich (–), es sei denn
n Verfügungsberechtigung kraft Gesetzes, z.B.

n Insolvenzverwalter 
n Nachlassverwalter
n Testamentsvollstrecker

n Verfügungsberechtigung kraft Rechts-
geschäfts (§ 185 Abs. 1: Einwilligung des 
Berechtigten)
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§ 957 nicht enthalten, doch jeder gutgläubige Erwerb ist Folge eines Rechtsscheins. Da-
her ist entgegen dem Wortlaut des § 957 Besitz des Gestattenden als Vertrauensgrund-
lage erforderlich.406

P war im Besitz der Muttersache – des Grundstücks.

3. Der Gestattungsempfänger muss im guten Glauben gewesen sein, d.h. er muss ohne
grobe Fahrlässigkeit angenommen haben, dass der Gestattende berechtigt sei, auf ihn
das Aneignungsrecht zu übertragen. Auch diese Voraussetzung ist hier erfüllt; mit dem
Fortbestehen des Aneignungsrechts des Eigentümers musste A nicht rechnen.

Ein Herausgabeanspruch des E nach § 985 besteht nicht.

3. Abschnitt: Ersitzung, Aneignung und Fund (§§ 937 ff., 958 ff., 965 ff.)

A. Ersitzung gemäß §§ 937 ff.
297 Die Ersitzung ist der originäre Eigentumserwerb durch zehnjährigen, fortgesetzten gut-

gläubigen Eigenbesitz an einer beweglichen Sache. Dieser Eigentumserwerb kommt
insbesondere dann in Betracht, wenn der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb gemäß
§§ 104 ff. wegen Nichtigkeit der Einigung oder gemäß § 935 wegen des Abhandenkom-
mens der Sache gescheitert ist.

298 Die Voraussetzungen der Ersitzung:

n Gutgläubiger Eigenbesitz des Ersitzenden. Er muss die Sache als ihm gehörend be-
sitzen (§ 872) und in Bezug auf sein vermeintliches Eigentum gutgläubig sein.407 Der
verklagte Besitzer trägt allerdings nur die Beweislast für den Eigenbesitz sowie den
Zeitablauf. Der fehlende gute Glaube des verklagten Besitzers ist vom früheren Besit-
zer dazulegen und zu beweisen.408 

Hinweis: Die Beweislastverteilung folgt aus der Formulierung „die Ersitzung ist ausge-
schlossen, wenn (…)“ in § BGB § 937 Abs. 2. 

n Zehnjähriger ununterbrochener Eigenbesitz. Nur unter den Voraussetzungen des
§ 943 kann eine Anrechnung der Ersitzungszeit des Vorbesitzers erfolgen. Die Vo-
raussetzungen einer Fristenhemmung und -unterbrechung sind in den §§ 939–941
bestimmt.

299 Die Rechtsfolgen der Ersitzung:

Der Ersitzende erlangt das Eigentum. Es handelt sich um einen originären Eigentums-
erwerb, der z.B. auch an gestohlenen Sachen stattfindet. Früher war sehr umstritten, ob
die Ersitzung schuldrechtliche Ansprüche des ursprünglichen Berechtigten gegenüber

406 RGZ 108, 269, 271; Baur/Stürner § 53 Rn. 66; Erman/Ebbing § 957 Rn. 2; Staudinger/Thole § 957 Rn. 3.
407 Übungsfall zur Gutgläubigkeit des Erben: Finkenauer JuS 2009, 934; zu den Sorgfaltsanforderungen bei der Ersitzung ei-

nes wertvollen Gemäldes: OLG Celle RÜ 2010, 685 ff.
408 BGH RÜ 2020, 16.



Ersitzung, Aneignung und Fund (§§ 937 ff., 958 ff., 965 ff.) 3. Abschnitt
dem Ersitzenden aus Vertrag ausschließt und ob die Ersitzung zugleich auch Rechts-
grund i.S.d. § 812 war, sodass auch keine Bereicherungsansprüche mehr bestanden.409

Diese Frage hat heute aber kaum noch praktische Relevanz: Derartige Ansprüche ver-
jähren gemäß § 199 Abs. 4 spätestens nach zehn Jahren, sodass mit Ablauf der Ersit-
zungszeit etwaige Rückgewähransprüche jedenfalls verjährt sind.410

Dies gilt auch für Schuldverhältnisse, die vor dem 01.01.2002 entstanden sind. Nach der Überleitungs-
vorschrift des Art. 229 § 6 Abs. 4 EGBGB beginnt die Frist am 01.01.2002.

Die Ersitzung nach § 937 findet nur an beweglichen Sachen statt. Bei Grundstücken kommt
eine Buchersitzung nach § 900 in Betracht. Die Buchersitzung setzt keine Gutgläubigkeit des
Ersitzers voraus; die Ersitzungszeit beträgt dafür jedoch 30 Jahre.

B. Aneignung gemäß §§ 958 ff.
300Sachen, die herrenlos sind oder herrenlos werden, können durch Aneignung zu Eigen-

tum erworben werden. Ein freies Aneignungsrecht besteht jedoch nur, wenn nicht ein
Dritter aneignungsberechtigt und die Aneignung nicht gesetzlich ausgeschlossen ist.

301Die Voraussetzungen der Aneignung:

n Die Sache muss herrenlos sein. Das ist sie, wenn bisher noch kein Eigentum an der
Sache bestanden hat (z.B. bei wilden Tieren) oder vorhandenes Eigentum durch De-
reliktion gemäß § 959 aufgegeben worden ist oder wenn gemäß § 960 Abs. 2 u. 3
der Eigentümer an gefangenen wilden Tieren unfreiwillig den Besitz verliert.

n Der Aneignende muss Eigenbesitz begründen, also die Sache als eigene besitzen.

n Der Eigentumserwerb ist ausgeschlossen, wenn das Aneignungsrecht eines Dritten
nach den Regeln des Pacht-, Fischerei- oder Bergrechts besteht oder die Aneignung
aufgrund des Naturschutzgesetzes gesetzlich verboten ist (§ 958 Abs. 2).

302Für die Dereliktion einer beweglichen Sache sieht § 959 vor, dass der Eigentümer in der
Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz an der Sache aufgeben muss. Aner-
kannt ist, dass eine Dereliktion einen dahin gehenden rechtsgeschäftlichen Willen auf
das Eigentum zu verzichten erfordert (sog. Entschlagungswille).

Insoweit wird diskutiert, ob das Stellen von Abfall an die Straße am Tag der kommunalen Müllabfuhr
eine unwiderrufliche Dereliktion, eine widerrufliche Aneignungsgestattung oder sogar ein Übereig-
nungsangebot i.S.d. § 929 S. 1 darstellt.411

Eine Dereliktion kann auch nichtig sein, z.B. bei Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.412

Ein entsprechender Entschlagungswille muss in jedem Fall bei allen Miteigentümern,
z.B. bei allen Mitgliedern einer Bruchteilsgemeinschaft, vorliegen.413

409 Nachweise bei Grüneberg/Herrler Vor § 937 Rn. 2.
410 BeckOK/Kindl § 937 Rn. 9.
411 BGH RÜ 2016, 86 ff.
412 BVerwG RÜ 2018, 663.
413 So im Kronkorken-Fall: LG Arnsberg RÜ 2017, 276.
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C. Fund gemäß §§ 965 ff.
303 Dem Finder einer Sache fällt nach gewisser Zeit das Eigentum an der gefundenen Sache

zu (originärer Eigentumserwerb). Bis zu diesem Zeitpunkt legt das Gesetz dem Finder im
Interesse des Verlierers Pflichten auf, die denen aus einer GoA entsprechen (§§ 677 ff.).
Es besteht vom Auffinden der Sache bis zum Eigentumserwerb ein gesetzliches Schuld-
verhältnis. Sonderregeln gelten für den Verkehrsfund und den Schatzfund.

304 Die Voraussetzungen des Eigentumserwerbs durch Fund:

n Die Sache muss verloren sein. Verloren ist die Sache, die besitzlos, aber nicht herren-
los ist.414

Beispiel: E verliert im Supermarkt des S einen 500 €-Schein. Nach Geschäftsschluss findet die Putz-
frau diesen Schein, für dessen Fund sie den üblichen Finderlohn verlangt.

Da der 500 €-Schein nicht besitzlos war, scheidet ein Fund i.S.d. § 965 aus. Nach der Rspr. und einem
Teil der Lit. erwirbt der Geschäftsinhaber des Supermarktes an den im Geschäft verloren gegange-
nen Sachen den Besitz. Auch die verloren gegangenen Sachen befinden sich im Herrschaftsbereich
des S, den Dritte respektieren und auf den sich der allgemeine Beherrschungswille erstreckt.415

n Der Finder muss die verlorene Sache an sich nehmen. Es kommt nicht auf das Entde-
cken des verlorenen Gegenstands an, sondern allein auf das Ansichnehmen, das Er-
langen des unmittelbaren Besitzes.

Das Ansichnehmen ist wie die Besitzergreifung kein Rechtsgeschäft, sondern Realakt. An Sachen,
die der Besitzdiener im Rahmen des sozialen Abhängigkeitsverhältnisses an sich nimmt, erlangt der
Geschäftsherr den Besitz.416

n Der Eigentumserwerb tritt gemäß § 973 Abs. 1 S. 1 mit Ablauf von sechs Monaten
nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde ein, es sei denn, dass vor-
her ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein Recht bei
der zuständigen Behörde angemeldet hat.

n Wer das Eigentum nach § 973 verloren hat, kann von dem Finder die Herausgabe
nach den bereicherungsrechtlichen Vorschriften fordern (§ 977 S. 1). Der Anspruch
erlischt in der Regel drei Jahre nach dem Übergang des Eigentums (§ 977 S. 2).

Der Eigentumserwerb ist originär, wobei es gleichgültig ist, ob der Verlierer auch Eigentümer der
Sache war. Beschränkt dingliche Rechte an der Sache erlöschen.

Die Sonderregeln für den Fund:

305 Werden Sachen in den Räumen einer Behörde, in Beförderungsmitteln einer Behörde
oder in den dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsmitteln gefunden, sind diese
Sachen bei der Behörde bzw. bei der Verkehrsanstalt abzuliefern, § 978 Abs. 1. Einen Fin-
derlohn erhält der Finder nur, wenn die gefundene Sache mindestens 50 € wert ist,
§ 978 Abs. 2.

414 Grüneberg/Herrler Vor § 965 Rn. 1.
415 BGHZ 101, 186, 188 ff.
416 BGHZ 8, 130 ff. für Platzanweiserin im Kino. Dabei hat der BGH ausdrücklich offen gelassen, ob nicht der Inhaber des

Theaters ohnehin schon Besitz hatte, bevor die Angestellte den von der Besucherin verlorenen Ring an sich nahm.
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6. Teil
n Nach h.M. können die AGB, auch wenn sie nicht Vertragsbestandteil des schuldrecht-
lichen Vertrags geworden sind, zur Auslegung der sachenrechtlichen Einigung
herangezogen werden. Ein sorgfältiger Käufer kann in den Fällen der widersprechen-
den AGB bzgl. des Eigentumsübergangs nicht davon ausgehen, dass der Verkäufer
unbedingtes Eigentum übertragen will.475 Daher nimmt er das vom Verkäufer mit
der Lieferung gemachte Einigungsangebot zur bedingten Eigentumsübertragung
konkludent an und erwirbt gemäß §§ 929, 158 bedingtes Eigentum (Anwartschafts-
recht) unabhängig davon, ob der Eigentumsvorbehalt schuldrechtlich wirksam ver-
einbart worden ist oder nicht.476

n Nach der Gegenansicht können unwirksame AGB nicht als Auslegungshilfe für die
dingliche Übereignung herangezogen werden. Könne der Verkäufer seinen Eigen-
tumsvorbehalt schuldrechtlich nicht durchsetzen, müsse der Käufer mit einem ver-
tragswidrigen Eigentumsvorbehalt nicht rechnen.477

Im Falle einer Abwehrklausel kommt es auch nach h.M. jedoch nur zu einem einfachen
Eigentumsvorbehalt. Für einen verlängerten Eigentumsvorbehalt fehlt es an einer Eini-
gung über die Vorausabtretung.478

Beachte: Der Verkäufer ist zwar gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 zur unbedingten Eigentumsübertra-
gung verpflichtet, weil der Eigentumsvorbehalt nicht Vertragsbestandteil geworden ist.
Doch kann der Verkäufer auch in diesem Falle, falls keine Vorleistungspflicht besteht, gemäß
§ 320 die Eigentumsübertragung davon abhängig machen, dass ihm der Kaufpreis sofort
gezahlt wird. Wenn der Käufer dieser Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung nicht nachkommt,
kann er nicht erwarten, dass unbedingtes Eigentum übertragen wird.   

475 BGHZ 104, 136, 137.
476 BGH NJW 1988, 1774, 1776.
477 OLG Stuttgart ZIP 1981, 176, 178; Erman/Grunewald § 449 Rn. 3.
478 BGH NJW 1985, 1838, 1840.

Eigentumsvorbehalt in den AGB

AGB sind bei
Vertrags schluss einbezogen
n Eigentumsvorbehaltskauf
n Einigung, §§ 929, 158

Abs. 1 S. 1

Zurückweisung
der Lieferung

n kein Eigentum, kein 
AnwR

n § 433, Anspruch bleibt
bestehen

An andere „Hilfspersonen“
n § 929 S. 1, Eigentum

geht über
n § 433, Anspruch wird 

erfüllt

An eine zur Vertrags gestal -
tung zuständige Person
n §§ 929 S. 1, 158 Abs. 1,

bedingtes Eigentum
n konkludente Abwand -

lung des Kaufvertrags in
Eigentums vor behaltskauf

Widersprechende AGB
n Kaufvertrag, § 433, wenn

Parteien Vertrag durch-
führen

n Übereignung, §§ 929 S. 1,
158 Abs. 1

AGB mit EV werden
bei Lieferung
ausgehändigt

Kaufvertrag, § 433
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8. Teil
n Der gutgläubige Besitzer kann nützliche (§ 996) und notwendige (§ 994) Verwen-
dungen ersetzt verlangen.

n Dem bösgläubigen oder verklagten Besitzer sind die notwendigen Verwendungen
unter den Voraussetzungen der GoA zu ersetzen (§ 994 Abs. 2).

Die Vorschriften der §§ 987 ff. sind nach Ansprüchen aus Vertrag oder GoA zu prüfen, da
sich daraus ein Recht zum Besitz ergeben kann. Sie enthalten bzgl. Schadensersatzansprü-
chen, Nutzungsansprüchen und nach h.M. auch bzgl. des Verwendungsersatzes eine
abschließende Sonderregelung, sodass sie vor bereicherungsrechtlichen oder delikti-
schen Ansprüchen zu prüfen sind.685

B. Die Haftung des unrechtmäßigen Besitzers

I. Schadensersatzanspruch gegen den bösgläubigen Besitzer, 
§§ 989, 990 Abs. 1

1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis im Zeitpunkt der 
Tatbestandsverwirklichung

529 Die Haftung nach §§ 987 ff. setzt zunächst voraus, dass im Zeitpunkt der Tatbestands-
verwirklichung (Beschädigung der Sache, Ziehung von Nutzungen) eine Vindikations-
lage bestand, der Eigentümer also einen Herausgabeanspruch gegen den Besitzer aus
§ 985 hatte. Wird eine Sache z. B. bereits bei der Besitzbegründung beschädigt oder zer-

685 Grüneberg/Herrler Vor § 987 Rn. 16.

Aufbauschema: Schadensersatzanspruch gegen den 
bösgläubigen unrechtmäßigen Besitzer, §§ 989, 990 Abs. 1

I. Bestehen einer Vindikationslage im Zeitpunkt der Tatbestandsverwirklichung

1. Anspruchsteller = Eigentümer

2. Anspruchsgegner = Besitzer

3. Kein Recht zum Besitz

II. Bösgläubigkeit des Besitzers

n Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des fehlenden Besitzrechts bei 
Besitzerwerb

n Erlangung positiver Kenntnis des fehlenden Besitzrechts während der Besitzzeit

III. Verschlechterung, Untergang oder Unmöglichkeit der Herausgabe der Sache

IV.Verschulden (verschärfte Haftung bei Verzug mit der Herausgabe, §§ 990 Abs. 2, 287)

V. Rechtsfolge: Schadensersatz, §§ 249 ff.

n Ersatzfähig ist der Wert der Sache

n Ersatz des Vorenthaltungsschadens nur bei Verzug mit der Herausgabe, § 990
Abs. 2 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, 2, 286 oder bei Fristsetzung §§ 280 Abs. 1, 3, 281.
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